jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 3 NO UHG Ausnahmen

NO UHG - NO Umwelthaftungsgesetz (NO UHG)

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.05.2019

Dieses Gesetz gilt nicht fur:

1. Umweltschaden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfalle verursacht wurden, dievor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes stattgefunden haben;

2. Umweltschaden, die durch Emissionen, Ereignisse oder Vorfalle verursacht wurden, dienach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes stattgefunden haben, wenn sie unzweifelhaft auf eine Tatigkeit zurlckzufiihren sind, die vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes beendet war;

3. Umweltschaden, wenn seit den schadensverursachenden Emissionen, Ereignissen oder Vorfallenmehr als 30
Jahre vergangen sind;

4. Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr solcher Schaden, wenn sie verursacht werden durch
a) bewaffnete Konflikte, Feindseligkeiten, Burgerkrieg, Aufstande oder terroristische Angriffe;
b) ein auBergewdhnliches, unabwendbares und nicht beeinflussbaresNaturereignis;

5. Umweltschaden oder dieunmittelbare Gefahr solcher Schaden, soweit diese in den Anwendungsbereich des
Atomhaftungsgesetzes 1999, BGBI. | Nr. 170/1998, in der Fassung BGBI. | Nr. 33/2003, fallen;

6. Tatigkeiten, deren Hauptzweck die Landesverteidigung oder die internationale Sicherheit ist, und Tatigkeiten,
deren alleiniger Zweck der Schutz vor Naturkatastrophen ist.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_170_1/1998_170_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_33_1/2003_33_1.pdf
file:///

	§ 3 NÖ UHG Ausnahmen
	NÖ UHG - NÖ Umwelthaftungsgesetz (NÖ UHG)


